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Kurzbeschreibung:

UVV siehe:

DGUV Vorschrift 29 - Unfallverhütungsvorschrift - Steinbrüche, Gräbereien
und Halden

Die DGUV Vorschrift 29 – Steinbrüche, Gräbereien und Halden ist eine
Unfallverhütungsvorschrift, die spezifische Anforderungen an Sicherheit und
Gesundheitsschutz in Betrieben des Steine- und Erdenabbaus festlegt. Sie richtet
sich an Unternehmen, die Tätigkeiten in Steinbrüchen, Gräbereien (z. B. Sand-
oder Kiesgruben) und Halden durchführen.

Anwendungsbereich

Die Vorschrift gilt für alle Arbeitsplätze und Tätigkeiten in Steinbrüchen,
Gräbereien und Halden, einschließlich der zugehörigen Verkehrswege,
Abbauwände und Lagerbereiche.

Ziele

Ziel ist es, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten und
Unfälle sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern.

Kerninhalte

Leitung und Aufsicht: Festlegung von Verantwortlichkeiten für die
Sicherheit und Koordination der Arbeiten.

Anweisung und Übung: Erfordernis von Unterweisungen und Übungen zur
Gefahrenvermeidung.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument: Pflicht zur Erstellung
und Aktualisierung eines Dokuments, das die Sicherheitsmaßnahmen
beschreibt.

Gestaltung von Wänden und Sohlen: Anforderungen an die Stabilität und
Neigung von Abbauwänden und Sohlen zur Vermeidung von Einstürzen.

Verkehrswege: Sicherstellung sicherer Verkehrswege für Personen und
Fahrzeuge.
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Betrieb: Regelungen zur Aufsicht, Alleinarbeit, Umgang mit
absturzdrohenden Massen und Entladestellen.

Die Vorschrift enthält zudem spezifische Bestimmungen für Steinbrüche,
Gräbereien und Halden, die auf die jeweiligen Besonderheiten dieser
Arbeitsbereiche eingehen.

Gruppe:   UVT-Vorschriften
Stand:      01.04.1998
Volltext:   DGUV V 29

Begriff:

DGUV Vorschrift 29 - Unfallverhütungsvorschrift - Steinbrüche, Gräbereien
und Halden

Die DGUV Vorschrift 29 – Steinbrüche, Gräbereien und Halden ist eine
Unfallverhütungsvorschrift, die spezifische Anforderungen an Sicherheit und
Gesundheitsschutz in Betrieben des Steine- und Erdenabbaus festlegt. Sie richtet
sich an Unternehmen, die Tätigkeiten in Steinbrüchen, Gräbereien (z. B. Sand-
oder Kiesgruben) und Halden durchführen.

Anwendungsbereich

Die Vorschrift gilt für alle Arbeitsplätze und Tätigkeiten in Steinbrüchen,
Gräbereien und Halden, einschließlich der zugehörigen Verkehrswege,
Abbauwände und Lagerbereiche.

Ziele

Ziel ist es, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten und
Unfälle sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern.

Kerninhalte

Leitung und Aufsicht: Festlegung von Verantwortlichkeiten für die
Sicherheit und Koordination der Arbeiten.

Anweisung und Übung: Erfordernis von Unterweisungen und Übungen zur
Gefahrenvermeidung.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument: Pflicht zur Erstellung
und Aktualisierung eines Dokuments, das die Sicherheitsmaßnahmen
beschreibt.

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/1072/steinbrueche-graebereien-und-halden?c=13
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Gestaltung von Wänden und Sohlen: Anforderungen an die Stabilität und
Neigung von Abbauwänden und Sohlen zur Vermeidung von Einstürzen.

Verkehrswege: Sicherstellung sicherer Verkehrswege für Personen und
Fahrzeuge.

Betrieb: Regelungen zur Aufsicht, Alleinarbeit, Umgang mit
absturzdrohenden Massen und Entladestellen.

Die Vorschrift enthält zudem spezifische Bestimmungen für Steinbrüche,
Gräbereien und Halden, die auf die jeweiligen Besonderheiten dieser
Arbeitsbereiche eingehen.

Gruppe:   UVT-Vorschriften
Stand:      01.04.1998
Volltext:   DGUV V 29

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/1072/steinbrueche-graebereien-und-halden?c=13
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D-40764 Langenfeld
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Haftungsausschluss:

Die QHSE Akademie GmbH übernimmt keine Haftung auf Aktualität, Richtigkeit
und Vollständigkeit der in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Inhalte. Dies
gilt nicht, wenn uns vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen ist.
Die Inhalte wurden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt und nach bestem
Gewissen erstellt. Dennoch kann die inhaltliche Richtigkeit, insbesondere bei
komplexen Themen nicht gewährleistet werden, so dass wir den Nutzern
empfehlen, bei wichtigen Informationen bei den zuständigen Stellen anzufragen
oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Sie können eine aktuelle Version dieses Dokumentes hier herunterladen:
https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php? GUID=903D400C

Das gesamte Lexikon finden Sie hier:
https://www.qhse-lexikon.de/stichwortregister:stichwortregister
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https://www.qhse-lexikon.de/Stichwort.php?GUID=903D400C
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